
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/12/19 13Os23/90,
13Os127/91, 16Os62/91

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1990

Norm

FinStrG §4 Abs2

FinStrG §19

Rechtssatz

Mangels einer "Mißverhältnisschranke", die einer den Grundsätzen der Strafbemessung entsprechenden Festlegung

der Wertersatzstrafe entgegenstehen könnte, ist § 19 FinStrG idF FinStrGNov 1988 gegenüber der Regelung des § 19

FinStrG aF für den Täter nicht ungünstiger. Er muß sogar im Hinblick auf die solcherart erö9nete Möglichkeit, vom

Ausspruch einer an sich nach den Abs 1 oder 2 zu verhängenden Wertersatzstrafe gänzlich abzusehen, als für den

Täter günstiger angesehen werden (§ 4 Abs 2 FinStrG).
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